
Landesseniorenvertretung Berli n

Arbeitsgruppe, Berli ner Sen iorenmitwirku ngsgesetz - Berl SenG "

Auf der Sitzung der Landesseniorenvertretung am 07.10.2009
äbgestimmte Fassung

$ I Zicl dee Gesetzes

Ziel des Geseges igt es, die aldive Beteiligung der Berliner $eniorinnen und
Senioren am sozialen, kulturellen, gesellschaftlicfien und politischen Leben zu
fördem; ihre Erfahrungen und Fähigkeitsn zu nutzan, die Beäehungen alischen den
Generationen zu verbessem, die Solidargemeinschsft nreitezrientwickeln sorie den
Fror"sr des Altenrerdens in Wurde und ohne Dislaiminierung unter aktiver
Eigenbeteiligurg der Berliner Seniorinnen und Senioren zu gewährleisten'

$ 2 Seniorinnen und Seniorsn

Seniorinnen und $enioren im Sinne dieses Gesetzes sind alle Personen, die im Land
Berlin mit Hauphrohnsitz gemeldet sind und das 60. Lebensiahr vollendet haben'

$ 3 Seniorenorganisationon

Seniorenorganisationen im $inne dieses Geeetzes sind die im Land Berlin tätigen
Verbände inO Vereinigungen, die nach ihrer Satzung die sozialen, kulturellen,
geeundheiilicfren urd 

- 
sonstigen Interessen der Seniorinnen und Senioren

unteratützen.

g 4 BozirHiche Seniolpnveilretungen

(1) 1. Die bezirklicfren Seniorenvertretungan sird unabhängig, parteipolitisch nzutral
ünO fontes"ionell nicfrt gebunden. Sie bestehen aus einer ungeraden Anzahl von
tvtitgti"Oern. lm Regelfall betragt die Anzahl 17, mindestens aber 13 Mitglieder. Diese
üb; ihre Tätigkeiiehlenamtlicfr aus und haben Ansprucfr auf Ersatz ihrer Auslagen
im Rahmen ihrer Tätigkeit.

2. Die Mitglieder der bezirklicfren Seniorerwertretungen qerden in allgemeinen,
giei$en ,rfo geheimen Wdrlen von den Seniorinrpn und Senioren der jeweiligen
äezirtrc g€nÄng Die Wahlen finden zeitgleicfr mit den Wahlen zu den
Bezirksverordnetenversa m ml u ngen statt.

3. Aktives und passives Wahlrccfit besitzen alle Seniorinnen urd Senioren, die zum
Zeitprnkt der' Wahlbekanntmacfrung mit Hauptwohnsitz im jeweiligen Bezirk
gemeldet sind.



4. Mit der Benachrichtigung an den Wahlen zum '{bgeordnetenhaus von Berlin und
den Bezirksverordnetenvensammlungen wird gleicheitig eine Benachricfttigung zu
den Wahlen zu den bezirklidren Seniorenvertretungen an alle $eniorinnen urd
$enioren gemäß $ 4 Abs 1, Nr. 3, verschickt.

5. Den Seniorinnen und Senioren wird Gelegenheit zur Abgabe ihrer Stimme audl
auf dem Wege der Briefrvahl gegeben.

(2) 1.Gerrählt ist in der Reihenfolge dieienige Bewerberin oder derienige Bewerber,
die oder der die meisten Stimmen auf sicft vereint. Die Annahme der Wahl ist
gegenüber dem für $eniorinnen und Senioren zuständigen Mitglied des
Bezirksamtes zu erklären. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Losverfahren.
Nacfirücker werden in der Reihenfolge der Stimmenanzahl von dem im Bezirk für
$eniorinnen und Senioren zuständigen Amt benachricfttigt und müssen dem für
$eniorinnen und Senioren zuständigen Mitglied des Bezirksamtes innerhalb einer
Frist von 1 Monat eine Erklärung über die Annahme derWshlabgeben.

2. Das Nähere der Wahl regelt eine Venvaltungsvorschrift.

(3) Die Mitglieder der bezirklichen Seniorenvertrefungen wählen aus ihrer Mitte
jerreils ein für den Vorsitz, für die $tellverfetung, für die $chriftführung und fttr die
Finanzangelegenheiten zuständiges Mitglied, die den Vorstand bilden.

(4) Die bezirklicfren Seniorenverfetungen nehmen die lnteressen der $eniorinnen
und Senioren in den Bezirken wahr und verstärken die gesellschaftliche Teilhah und
die Einbindung und Mitwirkung älterer Menschen in allen Lebensbereichen. Sie sind
Mittler ariscfren älteren Bürgerinnen und Bürgom und Bezirksamt scnYie anderen
Behörden, Institutionen und Einricfrtungen und haben insbesondere folgende
Aufgaben:

1. Mitwirkung und Mitdbeit bei allen Themen im Sinne von $ 1 durch Rede- und
Antragsrecht in den Ausschüssen der Bezirksverordnetenversammlung.

2. Beratr.rng und Unterstätzung älterer Bürgerinnen urd Bürger bei der Durchsetzung
ihrer Ansprticfie.

3. Verbetung der tnteressen der älteren Gereration in der Öffentliclrkeit und
allgemeine Öffentlictrkeitsarbeit.

4. Erarbeitung von Vorscfrlägen zu Maßnahmen des Bezirks, soreit diese besondere
Bedeutr.rng für die im Bezirk lebenden $eniorinnen und Senioren haben.

5. tnformationen über seniorenrelevante Gesetze und deren Umsetzung mit
Untersttiüaung des Beärksamtes.

6. Kontaktpflege zu Pflegediensten, Heimbeiräten, Freizeitstdltten, Einricfttungen und
Trägem der Altenhilfe.

7. Abhalten von Sprecfrstunden lür Seniorinnen und Senioren.



sreitedäffiöffi* Bür;äffi "n, t"cfrniscfre
Ausstattung und die ̂ Bereitsteltung finanzieller Mittet zur umsätzung der
Aufgabenstellung der Seniorenvertretung gemäß S 4 Abs. 4, Nr. I 6is T,
sichergostellt.

Den Bezirften werden durdt das Abgaordnetenhaus Berlin zusätzfiche finamielle
Mittel zLr Autrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Seniorenvertretungen
areckgebunden zugerriesen.

(7) Die beärklichen Seniorenvertretungen amtieren auch nach dem Ende ihrer
Amtszeit bis zur konstituierenden SiEurrg der nachfofgenden Seniorenvertretung
weiter. Zur konstituierenden $itzung wird innerhalb einer Frist von 2 Monaten nad
Ablauf der Wahl eirpeladen.

$ 5 Landeeeeniorunverfsürng Berlin

(1) Die Vorsitzenden der bezirklicfren Seniorenvertretungen bilden die
Landesseniorenvertsetung Berlin. Die jeweiligen bezirktichen Seniorenvertretrngen
legen eine Stellvertretung fest.

(2) Die Landesseniorenvertretung Berlin ist unabhängig, parteipolitiscfr neufal und
konbssionell nicht gebunden, Die Mitglieder dEr Landesseniorenvertretung Berlin
wählen für die Dauer der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses aus inrer nnitte
jeweils ein für den Vorsitz, fftr die Stellvertretung, für die Sctrriftfffrrung, für die
Finanzangelegenheiten und ffrr die Öffentlicfrkeitsaöeit zuständiges Mitglieä, die den
Vorstrand bilden.

(3) Die Landesseniorenvertretung Berlin ricfrtet eine Geschäftsstelle ein und gibt sich
eine Gescfräftsordnung.

(4) Die Landesseniorenvertretung Berfin tagt in der Regeleinmal im Monat.

(5) Die Arbeit der Landesseniorenvertretung wird vorn Senat insbesondere durch
personelle Hiffen, die übemahme der anfallerden Sekretariatsarbeiten, die
Bereitstellung von Büronäumen und techniscfrer Ausstattung sowie die Bereitstellung
finanäelkar Mittel zur Umsetzung der Aufgabensteilung der
Landesseniorenverfetung Berlin gemäß S 6 untersttitä. Die Mitgliärter der
Landesseniorenverfetung Berlin haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen im
Rahmen ihrer Tätigkeit.

(6) Die Landesseniorenvertretung Berlin amtiert aucfr nach dem Ende der Arntszeit
weiter, bis sich die nächste Landesseniorenvertretung Berlin konstituiert hat.



(7) Die Landesseniorenvertt$ung Bedin tritt spätestens 2 Monate nach der WahlderMitglieder der bezirftficfren Seniorenverfetulig zusammen, wenn in mindestens g
Bezirken siclr bezirklicfre seniorenvertretungerikonstitubrt haben.

(8) An den Beratungen der Landesseniorenvertretung Berlin kann auf Einladung desVorstandes eine Vertreterin oder ein Vertreter dos Senats teilnehmen.
!

S I Aulgeben der Landesceniorcnvertrehrqg Berlln

(1) Die Landesseniormverfetung Berlin unterstützt die Arbeit der bezirklicfren
Seniorenvertretungen und vertritt derm hteressen sorrie die Interessen aller Berliner
Senlorinnen und Seniolen auf Landeeebene. $ie entsendet Vertreterinnen uncUoder
Vertreter in die Bundesarbeitsgerneinsfiaft der Landesseniorenvertreturgen.

(2) Die Landesseniorenvertretung Berlin berät das Abgeordnetenhaus von tserlin und
den Senat von Berlin, insbesondere die für $eniorinnen und Seniqen zuständige
Senatsvenuallung, in seniorenpolitisctren und eeniorenrelevanten Fragen.

(3) Die Landesseniorenverfetung Berlin leistet öffenilichkeitsaöeit.

- Sie informiert die Öfientlichkeit, insbesondere die Seniorenorganisationen,
über die bearbeiteten Themen und unterstützt die Verbreitung-von Wssen
über Rechts- und Venralturqsvorscüriften, die $eniorinnen und Senioren
betrefren. $ie informiert sicfr über deren umsetzung vor ort.

- In Zusammenarbeit mit d€r für Seniorinnen und Senioren zuständigen
$enstsv€rwaltung lührt sie mindestens einmal im Jahr die Veranstafiüng
"Landesseniorenvertretung triffi Verualtung' durch, zu der die ftrr Seniorinnei
und $enioren zuständigen Mitgliede der Bezirksämter von derfir Seniorinnen
und senioren zuständigen senatsv€nraltung eingeladen werden.

- Sie ist gemeinsam mit dem Arbeitskeis Berliner Senioren (ABS)
verantwortlich für die Durcfiführung der "Berliner Seniorenwoche".

- Sie führt gemeinsam mit der Präsidentin oder dem Präsidenten des Berliner
Abgeordnetanhauses die jährlictre Veranstaltung,senioren debdtieren im
Perlamenf durch.

(4) Die Landeaseniorenvertretung bericürtet dem Sonat von Berlin iährlich schriftlicfl
über itre Tätigkeit.

$ 7 Lande*eniorenbelrrat Berlin



$ E Aufgaben des Landoseniorenbeirate Berlin

$ I lnfonnationa- und BeteiligungSpf,icht der Venraltungen

(1) Die Venraltungen auf Landeq und Bezirksebene informieren die zuständigen
$eniorenvertretunien anr Durchführung ihrrer Aufgaben recfrtzeitig und urnfassend
,nO Uet iligen sie-bei der Enarhitung von Konzepten, Vorschrifien, Bericftten und
Gesetzesvorlagen, die die Seniorinnen und Senioren betreffsn' Den
$eniorenvertretungon werden sämtlicfre zt;1. Durcfrführung ihrer Aufgaben
erforderlichen Unterlagen zur Veftigung gestellt'

$ 10lnkraftbeten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt
für Berlin in Krafi.


